
Änderungen in den Zytostatika Rabattverträge 
Das Arzneimittel-Versorgungsstärkungsgesetz, das seit Mai dieses Jahres gilt bedingte Änderungen in 

den Ausschreibungen für Zytostatika-Zubereitungen. Die Krankenkassen haben nun die Möglichkeit, 

Rabattverträge über Wirkstoffe direkt mit den Herstellern abzuschließen. 

Zahlreiche Krankenkassen haben Rabattverträge mit Arzneimittelherstellern für Zytostatika 

ausgehandelt (z.B. die AOK Rheinland/Hamburg). Die AOK stellt im Internet eine aktuelle Liste zur 

Verfügung. Sie finden diese unter: http://www.aok-

gesundheitspartner.de/rla/arzneimittel/zytostatika/index.html  

Auf ihrer Internetseite stellt die AOK Rheinland/Hamburg jeweils eine Liste für jeden der betroffenen 

Bezirke zur Verfügung. Darin werden die Präparate mit PZN und Hersteller genannt sowie der 

Vertragsbeginn. Bei Erweiterungen, soll sie die Liste laufend aktualisiert werden. 

Betroffen sind öffentliche Apotheken in den Bezirken Nordrhein, Westfalen-Lippe, Hamburg und 

Schleswig-Holstein. Für diese gilt mit den Rabattverträgen nun eine Austauschpflicht, wenn sie die 

betroffenen Wirkstoffe in einer parenteralen Rezeptur zur unmittelbaren ärztlichen Anwendung in 

der ambulanten Krebsversorgung verwenden. 

Für die Herstellung einiger parenteraler Rezepturen dürfen die Apotheker nur noch bestimmte 

Präparate verwenden. 

Eine regionalisierte Meldung der Rabattarzneimittel in pharmazie.com ist zum jetzigen Zeitpunkt 

nicht möglich. Daher werden die betroffenen Apotheken in den genannten KV-Regionen zunächst 

online über die Rabattarzneimittel informiert. 

Bei der Abrechnung eines Rezeptes über parenterale Zubereitungen aus Fertigarzneimitteln in der 

Onkologie, ist eines der rabattierten Fertigarzneimittel zu verwenden (Austauschpflicht). 

Von dem Rabattvertrag werden nur solche Fertigarzneimittel erfasst, die als Bestandteil einer 

onkologischen Zubereitung auf Grundlage eines auf Namen des Versicherten ausgestellten Rezeptes 

(Muster 16 gemäß Vordruckvereinbarung zum BMV-Ä) zu Lasten der Krankenkassen bzw. der 

Krankenkassen der Kassenart für die jeweiligen Versicherten durch öffentliche Apotheken 

abgerechnet werden. 

Die Rabattverträge bzw. Austauschpflicht gelten nicht für Fertigarzneimittel in parenteralen 

Zubereitungen in der Onkologie zur unmittelbaren ärztlichen Anwendung, die durch 

Krankenhausapotheken oder krankenhausversorgende Apotheken auf der Grundlage von 

Vereinbarungen gem. § 129a SGB V an stationäre oder ambulante Einheiten (insbesondere 

Krankenhausambulanzen) des Krankenhauses oder an die dort behandelten Patienten abgegeben 

werden. 

Unter Vorgabe einheitlicher Vertragskonditionen sowie eines einheitlichen Zugangsverfahrens wird 

allen geeigneten und interessierten pharmazeutischen Unternehmen oder Gemeinschaften 

pharmazeutischer Unternehmer der Abschluss bzw. Beitritt zu einem Rabattvertrag nach § 130a Abs. 

8a SGB V während der gesamten definierten Vertragslaufzeit angeboten. Eine Exklusivität ist nicht 

gegeben. 

An der Ausschreibung Interessierte pharmazeutische Unternehmen finden alle Unterlagen unter: 

https://www.dtvp.de/Center/notice/CXP4YDAYCQH  



Pharmazie.com berechnet Ihnen auf Knopfdruck mg-Zytostatika Preise 

Kennen Sie schon unsere Preisberechnung für mg-Preise bei Zytostatika? Im Rahmen des 

pharmazie.com Artikelstammes / Taxe Angebotes erhalten Sie die fertige Preisberechnung auf 

Knopfdruck: 

 

 

Interessiert? Dann melden Sie sich für einen kostenfreien unverbindlichen 14-Tage Testzugang an 

unter: http://www.pharmazie.com/_client/prod/registration32/registration_trial_de.aspx  

Wir freuen uns auf Sie! 

Ihr pharmazie.com-Team 


